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Gesetzesauszüge 

§ 194 Baugesetzbuch (BauGB): 

Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, 

auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den 

rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen 

Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der 

Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu 

erzielen wäre. 

 

§ 16 Abs. 2 Pfandbriefgesetz (PfandBG):     

Der Beleihungswert darf den Wert nicht überschreiten, der sich im Rahmen einer 

vorsichtigen Bewertung der zukünftigen Verkäuflichkeit einer Immobilie und unter 

Berücksichtigung der langfristigen, nachhaltigen Merkmale des Objektes, der 

normalen regionalen Marktgegebenheiten sowie der derzeitigen und möglichen 

anderweitigen Nutzungen ergibt. Spekulative Elemente dürfen dabei nicht 

berücksichtigt werden. Der Beleihungswert darf einen auf transparente Weise und 

nach einem anerkannten Bewertungsverfahren ermittelten Marktwert nicht 

übersteigen. Der Marktwert ist der geschätzte Betrag, für welchen ein 

Beleihungsobjekt am Bewertungsstichtag zwischen einem verkaufsbereiten 

Verkäufer und einem kaufbereiten Erwerber, nach angemessenem 

Vermarktungszeitraum, in einer Transaktion im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 

verkauft werden könnte, wobei jede Partei mit Sachkenntnis, Umsicht und ohne 

Zwang handelt. 

 

§ 198 Bewertungsgesetz (BewG) - Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts: 

Weist der Steuerpflichtige nach, dass der gemeine Wert der wirtschaftlichen Einheit 

am Bewertungsstichtag niedriger ist als der nach den §§ 179, 182 bis 196 ermittelte 

Wert, so ist dieser Wert anzusetzen. Für den Nachweis des niedrigeren gemeinen 

Werts gelten grundsätzlich die auf Grund des § 199 Abs. 1 des Baugesetzbuchs 

erlassenen Vorschriften. 


